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Themen

für Ärztinnen und Ärzte
im Land Bremen

Für mich war das eine 
sensationelle Nach-
richt: Die durch die 
so genialen wie bahn-
brechenden Berech-
nungen und Theorien 
von Albert  Einstein 
ein Jahrhundert frü-
her vorhergesagten 
Grav i tat ionswel len 

wurden nachgewiesen. Dabei ist nicht nur 
die unfassbare Leistung des Jahrhundert- 
physikers bemerkenswert. Die gemeinsame 
und friedliche Arbeit von Wissenschaftlern 
aus verschiedenen Ländern hat zu diesem 
Erfolg geführt. In Ruhe wurden die schon im 
September 2015 gemessenen Signale geprüft, 
bevor die Sensation gemeinsam bekannt- 
gegeben wird. Es geht nicht um falschen Ehr-
geiz, sondern um seriöse Wissenschaft auf 
höchstem Niveau.

Wir Ärztinnen und Ärzte kennen aus unserer 
beruflichen Realität den Wert der interdiszi- 
plinären und interprofessionellen Zusammen-
arbeit. In schwierigen Situationen, z. B. beim 
Wechsel des Therapieziels in einer palliati-
ven Situation am Lebensende, helfen Ethik- 
Komitees in Kliniken, eine Entscheidung vor-
zubereiten. Viele Probleme, die wir lösen müs-
sen, können wir am besten gemeinsam lösen, 
das gilt auch für Themen der Berufsausübung: 
Die missbräuchliche Inanspruchnahme der 
Notfallambulanzen ist ein Problem, das Ärz-
tinnen und Ärzte im Dienst unnötig belastet 
und Ressourcen den Patienten entzieht, die 
diese tatsächlich und dringlich benötigen. 

Unangemessene politische Lösungsvor-
schläge verhindert man nicht durch Vorwürfe 
zwischen Vertragsärzten und Krankenhaus- 
ärzten, sondern durch gemeinsame Ver- 
sorgungskonzepte. Dem Nachwuchsmangel in 
diversen Fachgebieten kann man nicht durch 
Schlechtreden eines Fachgebietes begegnen 
oder durch Ignoranz, dass der Nachwuchs-
mangel auch andere Gebiete neben dem 
eigenen betrifft. 

Vielmehr braucht es vermehrte Anstrengun-
gen, die jungen Ärztinnen und Ärzte gut 
und umfassend in Klinik und Praxis weiter- 
zubilden. Sie sind keine billigen „Assistenten“, 
sondern sie sind Ärztinnen und Ärzte und 
haben das Recht auf eine strukturierte Wei-
terbildung nach Plan und als Kolleginnen und 
Kollegen. Dazu gehört auch in der Praxis eine 
Vergütung ihrer Leistungen als Ärztinnen und 
Ärzte, für die wir uns gemeinsam engagieren 
sollten. 

Die neu gewählte Delegiertenversammlung 
und der Vorstand haben ihre Arbeit auf- 
genommen und Themen definiert, derer sie 
sich gemeinsam und mit weiteren interessier-
ten Kammermitgliedern annehmen wollen. 
Schauen Sie doch einmal auf die Kammer-
homepage. Vielleicht gelingt es uns ja, kleine 
berufspolitische Gravitationswellen zu erzeu-
gen, die unsere Berufsausübung und damit 
auch die Patientenversorgung verbessern. 

Dr. Heidrun Gitter
Präsidentin der Ärztekammer

Aktueller Tipp
Beitragsveranlagung einfach online: 
In diesen Tagen erhalten Sie von uns 
wieder den Veranlagungsbogen für 
Ihren Kammerbeitrag. Alle beitrags-
relevanten Nachweise können Sie 
uns online über eine sichere Ver- 
bindung senden.

Nutzen Sie dazu Ihren Zugang zu 
unserem Mitgliederportal. Füllen 
Sie den dort hinterlegten Veranla-
gungsbogen aus, laden Ihren Ein-
kommensnachweis hoch – ein mit 
dem Handy oder Tablet erstelltes 
Foto des Dokuments genügt – und 
senden beides ab.

 www.aekhb.de/mitgliederportal 
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Infonachmittag für neue Delegierte
Zu einem Informationsnachmittag hatte die 
Ärztekammer am 10. Februar alle neu gewähl-
ten Delegierten eingeladen. Die Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter informierten die  
Delegierten in entspannter Atmosphäre über 
die Arbeit der Ärztekammer und ihre einzel-
nen Aufgabenbereiche. Neben den rechtlichen 
Grundlagen der Kammer erhielten die Delegier-
ten einen spannenden Einblick in die Weiterbil-
dung, die Fortbildung, die Öffentlichkeitsarbeit 
und die Arbeit des Versorgungswerks. 

43 MFA erfolgreich geprüft
43 Medizinische Fachangestellte sind Ende 
Januar freigesprochen worden. Ihre Zeugnisse 
und Briefe erhielten sie im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde. 23 MFA haben die Prüfung 
um ein halbes Jahr vorgezogen. Als beste Aus-
zubildende wurden Jasmin Mirschekari aus der 
Praxis Kerstin Teichelmann/Dr. Daniela Rathje, 
Fachärztinnen für Haut- und Geschlechts-

krankheiten, sowie Pia Unkel aus der Frauen-
arztpraxis Fariba Fadoudi besonders geehrt. 

Fast alle Absolventinnen verfügen über eine 
gesicherte Zukunftsperspektive. Die meis-
ten haben ihren Arbeitsplatz behalten, einen 
neuen gefunden oder möchten ein Studium 
anschließen.

Den Volkskrankheiten auf der Spur:  
die Gesundheitsstudie NAKO
Rund 10.000 Bremerinnen und Bremer  
zwischen 20 und 69 Jahren sind in den 
nächsten Jahren eingeladen, an der Gesund-
heitsstudie NAKO teilzunehmen. Die Studie 
erforscht die Entstehung von Volkskrank- 
heiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, Diabetes, Demenz und Depressionen. In 
den nächsten Jahren werden hierfür 200.000 
Menschen medizinisch untersucht sowie 
zu ihren Lebensgewohnheiten und ihrem  
sozialem Umfeld befragt. 

Das Bremer NAKO-Studienzentrum ist beim 
Leibniz-Institut für Präventionsforschung 
und Epidemiologie (BIPS) angesiedelt. Viele 
Bremerinnen und Bremer, die per Zufallsstich-
probe ausgewählt worden sind, haben bereits 
eine Einladung erhalten, mehr als 2.500 
haben schon teilgenommen. Die Ergebnisse 
der NAKO sollen helfen, vorbeugende Maß-
nahmen zu entwickeln sowie die Früherken-
nung von Krankheiten und ihre Behandlung  
erheblich zu verbessern. 

Beirat der Akademie für Fortbildung 
neu gewählt
Der neue Vorstand der Ärztekammer hat in 
seiner ersten Sitzung den Beirat der Aka-
demie für Fortbildung neu gewählt. Als 
Vorsitzender bestätigt wurde Dr. Johannes 
Grundmann. Ebenfalls als Mitglieder bestä-
tigt wurden Jürgen Bieseweg-Siebenmorgen, 
Franziska Büge, Prof. Dr. Stefan Freys, Dr.  
Birgit Lorenz, Dr. Hans Joachim Schmeck- 
Lindenau und Christian Warrlich. Neu in den 
Beirat berufen wurde Dr. Andreas Sternberg. 

Der Beirat wird für die Dauer der Wahl- 
periode vom Vorstand gewählt. Er erarbeitet 
Vorschläge für künftige Fortbildungsveran-
staltungen und beschließt Kriterien für die 
Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen 
Dritter. Weiterhin berät das Gremium den 
Vorstand in allen Angelegenheiten, die die 
ärztliche Fortbildung betreffen. 

Weitere Informationen: 
 www.nationale-kohorte.de 
 www.nako-bremen.de

http://www.nationale-kohorte.de
http://www.nako-bremen.de
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Mehr Mitglieder und mehr angestellte 
Ärzte in der ambulanten Versorgung 
Ärztestatistik für das Jahr 2015 liegt vor
Die Ärztekammer Bremen hat 4.963 Mit- 
glieder (Stichtag 31.12.2015), 1,1 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Bremen liegt damit 
leicht über dem Bundestrend (Steigerung um 
1,0 Prozent). Vor zehn Jahren waren 4.109 
Ärztinnen und Ärzte bei der Ärztekammer 
gemeldet – seitdem ist die Zahl der Mitglieder 
um knapp 21 Prozent gestiegen.

Der Anteil der weiblichen Mitglieder liegt seit 
vier Jahren unverändert bei 45 Prozent. 446 
(35 mehr als 2014) ausländische Ärztinnen 
und Ärzte sind im Bundesland Bremen tätig, 
das entspricht einem Anteil von neun Prozent 
(im Vorjahr: 8,4 Prozent). 1.057 Ärztinnen 
und Ärzte sind nicht ärztlich tätig – 33 mehr 
als 2014. Der relative Anteil dieser Gruppe an 

allen Ärztinnen und Ärzten liegt bei 21,3 Pro-
zent und damit auf dem Niveau der Vorjahre. 

Auch wenn sich die Anzahl der Ärztinnen 
und Ärzte in der ambulanten Versorgung nur 
geringfügig verändert hat (plus 0,2 Prozent), 
ist in diesem Bereich eine klare Zunahme 
angestellter Ärztinnen und Ärzte erkenn-
bar: Waren 2014 noch 241 Mitglieder im  
ambulanten Bereich angestellt, sind es 2015 
schon 333. 

Eine detaillierte Statistik zu allen Ärztinnen 
und Ärzte nach Tätigkeitsarten und Gebieten 
sowie Zusatzbezeichnungen finden Sie auf: 
 www.aekhb.de

Weitere Informationen: 
 www.aerztekammer-bw.de

Anamnese in 22 Sprachen
Die Sprache stellt bei der medizinischen Ver-
sorgung von Flüchtlingen häufig eine Barriere 
dar. Als Hilfe bietet die Landesärztekammer 
Baden-Württemberg nun Anamnesebögen 
und Therapiepläne in 22 Sprachen zum kos-
tenfreien Download an. Die Bögen und Pläne 
verbessern die Verständigung durch die Kom-
bination von Bildern und kurzen mehrsprachi-
gen Untertiteln. Derzeit sind 22 Sprachen ver-
fügbar, inklusive Arabisch, Tigrinya und Urdu.  

Anonym Spuren sexueller Gewalt 
sichern lassen
Ärztekammer unterstützt Informationskampagne von notruf
Viele Ärztinnen und Ärzte bekommen in 
den nächsten Wochen Post von notruf, der 
psychologischen Beratungsstelle für Opfer 
sexueller Gewalt. notruf verschickt Flyer 
und Infomaterialien zur „Anonymen Spuren- 
sicherung“ und bittet alle Kolleginnen und 
Kollegen darum, die Materialien auszulegen 
und weiterzugeben. Die Ärztekammer Bre-
men beteiligt sich seit Projektbeginn an der  
„Anonymen Spurensicherung“ und unterstützt 
jetzt auch die Informationskampagne.

Opfer von Sexualstraftaten sind häufig 
unmittelbar nach der Tat überfordert mit der 

Frage nach einer Strafanzeige. Durch die ano-
nyme Spurensicherung von notruf und dem 
Klinikverbund Gesundheit Nord können Men-
schen, die einen sexuellen Übergriff erlebt 
haben, kostenlos und zeitnah alle Spuren 
sichern lassen und sich dann in Ruhe über-
legen, ob und wann sie eine Anzeige erstat-
ten möchten. Die anonyme Spurensicherung 
archiviert die Beweismittel über zehn Jahre. 

Die gesicherten Spuren werden chiffriert 
gelagert, können sicher zugeordnet werden 
und als gültiges Beweismittel für die polizei-
lichen Ermittlungen verwendet werden.

Weitere Informationen:
  www.notrufbremen.de

https://www.aekhb.de/ueber_uns/aerztestatistik/2/46/index.html
http://www.aerztekammer-bw.de/news/2015/2015-09/tipdoc/index.html
http://www.notrufbremen.de
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Ethik kennt keine Hierarchie
Klinische Ethik-Komitees helfen bei schweren Entscheidungen
Ärztinnen und Ärzte stehen oft vor schwieri-
gen Entscheidungen, vor allem dann, wenn es 
um Leben oder Tod geht. Ein eindeutiges Falsch 
oder Richtig lässt sich dabei nicht immer aus-
machen: Was dem einen als unsinnige Leidens-
verlängerung erscheint, ist für den anderen die 
letzte Hoffnung. Klinische Ethikkomitees helfen 
bei der Entscheidung solch heikler Fragen.

Die rund 2000 in Deutschland zugelassenen 
Krankenhäuser sind seit 2005 gesetzlich ver-
pflichtet, ihre Qualität zu prüfen, zu sichern 

und zu dokumentieren. So müssen sie regel-
mäßig strukturierte Qualitätsberichte erstellen 
und veröffentlichen. Teil der Qualitätssicherung 
sind in vielen Kliniken die Klinischen Ethik- 
komitees. Etwa zehn Prozent aller Kranken- 
häuser in Deutschland verfügen über eine  
solche Einrichtung, von den 14 Krankenhäusern 
im Land Bremen bieten fast alle ethische Bera-
tungen, immerhin sechs haben ein institutio-
nelles Klinisches Ethik-Komitee. 

Wenn Kliniken Ethik-Komitees eingerichtet 
haben, dann werden sie auch wertgeschätzt. 
Das bestätigt Dr. Jörg-Dietrich Neumann,  
Leitender Oberarzt der Medizinischen Klinik 
am St. Joseph-Stift und stellvertretender Vor-
sitzender des klinischen Ethik-Komitees: „Die  
Zertifizierung des Krankenhauses hilft uns 
dabei, bestimmte Anforderungen schnel-
ler umzusetzen. Die Implementierung des 
Ethik-Komitees gelang zügig, und auch ein 
Sterbezimmer wurde eingerichtet.“ 

Anfangs gegen Widerstände zu kämpfen
Das war nicht immer so: Als sich vor 18 Jahren 
eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen im St. 
Joseph-Stift dafür einsetzte, Sterbenden einen 
würdigeren Abschied zu ermöglichen, hatte sie 
noch gegen einige Widerstände zu kämpfen. 
Erste Erfolge stellten sich schnell ein, so dass die 

Gruppe einfach bestehen blieb – zunächst eher 
unbeachtet, später, als die Klinik das Qualitäts-
management implementierte, dann als offiziell 
berufenes Klinisches Ethikkomitee.

Im Klinikum Bremen-Mitte (KBM) entstand 
das Ethik-Komitee 2008. Die Initiative kam aus 
der Kollegenschaft, die sich ein Komitee zur 
Entlastung bei schwierigen Entscheidungen 
wünschte. Gleichzeitig forderte auch die an- 
stehende Zertifizierung nach KTQ eine Systema-
tik für Ethikberatung. Ethische Fragestellungen 

wurden auch früher schon thema-
tisiert, berichtet Jörn Gattermann, 
Bereichsleitung in der Fort- und 
Weiterbildung und stellvertreten-
der Vorsitzender des Komitees: „Mit 
der Zertifizierung wurde dann aber 
die Möglichkeit geschaffen, feste 
Abläufe und Strukturen für schwie-
rige Entscheidungen zu etablieren. 
Ein großer Teil unserer Arbeit besteht 
daher auch im Entwickeln vom Leit- 
linien und Empfehlungen, die bindend 
für das ganze Krankenhaus sind.“ Um 
die Verbindlichkeit auch nach außen 
zu zeigen, ist das Klinische Ethik- 

Komitee direkt bei der Krankenhausdirektion 
angesiedelt, die zudem eine Referentin als  
festes Mitglied zum Komitee entsendet.

In beiden Kliniken ist das Komitee heute fes-
ter Bestandteil des klinischen Alltags. Im St. 
Joseph-Stift treffen sich die derzeit zwölf Mit-
glieder viermal im Jahr zu ihren regelmäßigen 
Sitzungen. Das Ethik-Komitee im KBM hat 15 
Mitglieder und trifft sich sechsmal im Jahr. 
Dazu kommen kurzfristige Fallbesprechungen, 
bei denen schnell – meistens innerhalb der 
nächsten 48 Stunden – eine Empfehlung aus-
gesprochen werden muss. Im St. Joseph-Stift 
kommen mindestens Reinhard Gilster, Vor- 
sitzender des Ethik-Komitees und evangeli-
scher Pastor im Ruhestand, und Jörg-Dietrich 
Neumann zusammen sowie, wenn es kurzfristig 
möglich ist, noch andere Mitglieder. Im KBM 
versucht die koordinierende Sekretärin ebenso 
möglichst viele Mitglieder zusammenzurufen.

Alle Beteiligten kommen zu Wort
Wird das Ethik-Komitee angefordert, muss 
zuerst geklärt werden, ob überhaupt ein ethi-
scher Konflikt vorliegt. Neumann: „Oft entste-
hen die Konflikte, weil schlecht kommuniziert 
wurde.“ Er rät daher dazu, lieber einmal eine 
halbe Stunde mehr Zeit zu nehmen, als einen 
Konflikt eskalieren zu lassen. Lässt sich der  



5März 2016 |

Konflikt so nicht klären, kommen alle Beteilig-
ten zu Wort: Der behandelnde Arzt, die zustän-
dige Pflegekraft und auch die Angehörigen. 
Jedes Fallgespräch folgt einem strengen Ablauf. 
Erst skizziert der Arzt die Diagnose. Dann schil-
dert jeder seine Sicht auf den Patienten. Am 
Ende kommt die Runde zu einer Empfehlung.

Das KBM setzt neben der individuellen Bera-
tung auch auf die Entwicklung formaler Struk-
turen. So entwickelte das Komitee neben Leit-
linien zum Umgang mit Patientenverfügungen 
vor allem das Formular zur „AND-Anordnung“ 
(AND = Allow natural death). Mit dem For-
mular wird festgelegt, ob bei einem Patienten 
noch lebenserhaltende Maßnahmen eingelei-
tet werden oder nicht. „Das ist vor allem für 
unser mobiles Reanimations-Team essentiell 
wichtig. Es kann mit einem Blick auf die AND- 
Anordnung erkennen, ob es Maßnahmen star-
ten soll oder nicht“, sagt Dr. Klaus-Peter Hermes,  
Chefarzt der Notaufnahme und Vorsitzender 
des Klinischen Ethik-Komitees. In einem typi-
schen ethischen Konflikt – es gibt keine Patien-
tenverfügung oder nur eine, aus der der Wille 
des Patienten nicht klar erkennbar ist – hilft 
die eher formalistisch anmutende AND-Anord-
nung enorm. Hermes: „Dem jungen Stationsarzt 
nimmt das Formular zudem die Angst, eine viel-
leicht falsche Entscheidung zu treffen.“

Bemühen um den Konsens
Was beiden Komitees gemein ist: „Wir ver- 
suchen für einen Konflikt eine Lösung zu finden. 
Wir sagen aber nicht: So wird es jetzt gemacht. 
Sondern wir moderieren und bemühen uns, 
einen Konsens zu finden, der für alle akzeptabel 
ist“, berichtet Neumann. Die Entscheidung über 
die weitere Behandlung trifft dann letztlich der 
zuständige Arzt, für Angehörige sind die Fall-
besprechungen dennoch wertvoll. Neumann: 
„Angehörige fühlen sich ernst genommen und 
sehen, dass auch wir nicht leichtfertig entschei-
den, welche Behandlung noch sinnvoll ist und 
welche vielleicht nicht mehr.“ In der Klinik gibt 
es laut Neumann inzwischen ein gutes Gespür 
dafür, wann es noch sinnvoll ist, etwas zu tun 
und wann nicht mehr. Auch im KBM steht der 
Wille des Patienten an erster Stelle. Konflikte 

entstehen dort oft mit Angehörigen, die aus 
einem anderen Rechtssystem kommen. „Es gibt 
Länder, in denen das Unterlassen von Wiederbe-
lebungsmaßnahmen grundsätzlich als Sterbe- 
hilfe gilt“, sagt Hermes. „Da sind dann oft meh-
rere Gesprächsrunden notwendig, um zu einem 
Konsens zu kommen. Die Zeit nehmen wir uns 
dann aber auch.“ 

Eine spezielle Ausbildung brauchen die Mitglie-
der des Ethik-Komitees nicht, die Qualifikation 
und Erfahrung der Mitglieder ist sehr unter-
schiedlich. Das KBM ermöglichte zwei Mit-
gliedern des Komitees die Teilnahme an einem 
Fernlehrgang zum Berater für Ethik im Gesund-
heitswesen. Das St. Joseph-Stift setzt hingegen 
eher auf das persönliche Engagement jedes 
einzelnen, ob er sich zum Ethikberater aus- 
bilden lässt. „Die Mitarbeiter des Ethikkomitees 
werden aber regelmäßig geschult – vor allem 
für die ethischen Fallbesprechungen“, sagt 
Jörg-Dietrich Neumann. 

Auch andere Meinungen zulassen
Die Klinischen Ethik-Komitees veranstalten 
neben der beratenden Tätigkeit auch Fortbil-
dungen und Ethik-Foren. Die Themen stammen 
vor allem aus dem klinischen Alltag: Unterlassen 
von Wiederbelebungsmaßnahmen, PEG-Son-
den, Anorexie oder Patientenverfügungen. „Bei 
uns sind die Veranstaltungen immer sehr gut 
besucht und bekommen über das Krankenhaus 
hinaus viel Aufmerksamkeit“, sagt Neumann. 
Manchmal fast zuviel: Bei einer Veranstaltung 
zum Thema Sterbehilfe im letzten Oktober war 
ein Referent bekannt für seine eher liberale 
Position. Das St. Joseph-Stift sah sich mit Kritik 
aus konservativen religiösen Kreisen konfron-
tiert. Neumann: „Während der Veranstaltung 
gab es dann kontroverse, aber auch anregende 
Diskussionen. Das zeigte uns deutlich, dass es 
oft schwierig ist, bei ethischen Themen auch 
andere Meinungen zuzulassen.“

Inzwischen hat sich durch die Arbeit des 
Ethik-Komitees auch die Unternehmenskultur 
in den Kliniken verändert. Das Thema Ethik ist 
stark in internen Fortbildungen verankert und 
wird sehr ernst genommen. Ressentiments 
gibt es kaum noch. Oft möchten sich die Kol-
legen auch den Rücken für eine Entscheidung  
stärken lassen. Jörg-Dietrich Neumann: „Wenn 
das Ethik-Komitee einberufen wird, dann wird 
das nicht als lästiges Übel gesehen, sondern alle 
sind offen für die Besprechung und auch das 
Ergebnis.“ Gerade die jüngere Ärzte-Generation 
sei offen dafür. „Jeder Kollege weiß, dass es 
das Ethik-Komitee gibt, er es jederzeit zu Rate 
ziehen kann und dafür auch nicht schief an- 
geguckt wird“, sagt auch Klaus-Peter Hermes. 
„Ethik kennt keine Hierarchie.“

„Kaffee und Ethik .... in 
Bremen!“
Zum Auftakt eines Bremer 
Netzwerks Ethikberatung lädt 
das Ethik-Komitee des
Klinikums Bremen-Mitte ein. 
Dr. Klaus-Peter Hermes, Chef-
arzt der Notaufnahme, spricht 
über den Umgang mit dem 
Wunsch nach Sterben in Würde, 
anschließend Diskussion.

Zielgruppe: Ethik-Interessierte 
aus dem Gesundheitswesen.

Termin: 9.3.2016 von 17-19 Uhr
Ort: Klinikum Bremen-Mitte, 
IBF-Bereich Gebäude 42, Ebene 2
Die Teilnahme ist kostenlos  
(3 PKT).

Anmeldung: 
Jörn Gattermann
Tel. 0421/497-5520
 joern.gattermann@
klinikum-bremen-mitte.de

mailto:joern.gattermann%40klinikum-bremen-mitte.de?subject=
mailto:joern.gattermann%40klinikum-bremen-mitte.de?subject=
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Ärzte dürfen Patienten auch ablehnen
Notfälle müssen aber behandelt werden
6,7 Millionen Behandlungsfälle gibt es jedes Jahr 
in Bremen und Bremerhaven. Die allermeisten 
Behandlungen verlaufen problemlos, und Patien- 
ten, Praxispersonal und Ärztinnen und Ärzte 
sind zufrieden. Gelegentlich gibt es aber Situa-
tionen, in denen Ärztinnen und Ärzte fragen, ob 
sie Patienten behandeln müssen oder ob sie eine 
Behandlung ablehnen dürfen.

Privatpatienten: Vertragsfreiheit 
Grundlage der ärztlichen Behandlung von  
Privatpatienten ist ein Behandlungsvertrag 
auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetz- 
buches (§ 630 a BGB). Das BGB ist geprägt von 
der sogenannten Vertragsfreiheit oder Privat- 
autonomie. Das bedeutet, dass Ärztinnen und 
Ärzte ihre Patienten frei wählen können, solange 
kein Notfall vorliegt. Grenzen zieht lediglich 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das 
Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, 
der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der  
Religion, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität verbietet. 

GKV-Patienten: Behandlungspflicht
Auch die Behandlung von GKV-Patienten beruht 
auf einem zivilrechtlichen Behandlungsvertrag 
(§ 630a BGB). Die Freiheit zum Vertragsabschluss 
wird aber überlagert durch die Regelungen des 
Sozial- und vor allem des Vertragsarztrechts. 
Danach ist jeder Vertragsarzt verpflichtet, Ver-
sicherte der gesetzlichen Krankenkassen zu 
behandeln, wenn eine Krankenversicherungs-
karte vorgelegt wird (§ 13 Bundesmantel- 
vertrag). Eine Ablehnung der Behandlung ist nur 
in begründeten (Ausnahme-) Fällen zulässig. 

Notfälle müssen immer behandelt werden. Ob 
ein Notfall vorliegt, muss der Arzt entschei-
den. Bei Ablehnung eines Patienten sollten die 
Gründe immer sorgfältig dokumentiert werden. 

Rechtsfolgen
Lehnen Ärzte eine Behandlung zu Unrecht ab, 
kann das weitreichende Folgen haben. 

Berufsrechtliche Folgen
Lag ein Notfall vor und unterlassen Ärzte die 
Behandlung, dann kann die Ärztekammer dies 
mit einer Rüge verbunden mit einer Geld- 
auflage bis zu 10.000 Euro ahnden. Berufs- 
gerichte haben Geldauflagen bis zu 3.000 Euro 
bei unberechtigter Ablehnung eines einzelnen 
Patienten für zulässig gehalten. 

Disziplinarrechtliche Folgen
Die unberechtigte Weigerung, GKV-Patienten 

zu behandeln, verstößt gegen den Bundes- 
mantelvertrag und kann disziplinarisch von der 
Kassenärztlichen Vereinigung verfolgt werden. 

Zivilrechtliche Folgen
Die Unterlassung einer gebotenen Hilfeleistung 
kann zum Ersatz materieller und immaterieller 
Schäden verpflichten. Die Haftung für Unter- 
lassen setzt voraus, dass der Arzt eine „Garanten- 
stellung“ zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit des Patienten hat, die ein Handeln 
gebietet. Eine Unterlassung gebotener Hilfe- 
leistung liegt z. B. vor, wenn der Patient sich 
in einer gesundheitlich gefährlichen Situation 
befindet und anderweitige Hilfe nicht oder nicht 
rechtzeitig zu erhalten ist.

Strafrechtliche Folgen
Die Nichtbehandlung eines Patienten trotz 
bestehender Behandlungspflicht kann den Vor-
wurf der Körperverletzung (durch Unterlassen) 
begründen (§ 223 StGB). Stirbt der Patient 
durch eine pflichtwidrig unterlassene Behand-
lung, kommt auch der Vorwurf der fahrlässigen 
Tötung in Betracht (§ 222 StGB). Der Tatbestand 
der unterlassenen Hilfeleistung (§ 323 c StGB) 
kann verwirklicht sein, wenn die Pflicht bestand, 
bei Unglücken oder gemeiner Gefahr tätig zu 
werden. 

PD Dr. jur. Heike Delbanco
Hauptgeschäftsführerin

Claus Pfisterer
Justitiar der Ärztekammer

Gründe für eine Ablehnung

 ■ Erschöpfung der Kapazitäten
 ■ zeitliche Überlastung
 ■ gestörtes Vertrauensverhältnis

 » querulatorisches oder ungebührliches 
Verhalten

 » Beleidigungen oder Drohungen
 » (anhaltende) Noncompliance
 » Strafanzeigen
 » Behandlungsfehlervorwürfe

 ■ Patient lehnt Untersuchungen oder Behand-
lungen aus religiösen Motiven ab

 ■ Untersuchung oder Behandlung nicht mög-
lich wegen Ganzkörperschleier oder Burka

 ■ Objektiv unvernünftige Behandlungswün-
sche: Der Arzt bestimmt die notwendigen 
Untersuchungen, Behandlungen und Ver-
ordnungen, nicht der Patient.   

Keine Ablehnungsgründe
 ■ Ausgeschöpftes Praxisbudget oder Fallzahl-

begrenzung
 ■ Unrentabilität der zu erbringenden  

Leistung(en) 
 ■ Infektionen (z. B. HIV)
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Fit für den Facharzt 
Chirurgie
Thema: Chirurgie des Pankreaskarzinoms
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Sendt
Termin: 1. März 2016, 18.00 – 19.30 Uhr

Radiologie
Thema: Intensivtraining: Rheumatoide Arthritis und 
Differentialdiagnosen
Referent: Dr. Andreas Sternberg
Termin: 19. April 2016, 18.00 – 19.30 Uhr
Ort: Demoraum EG MVZ am RKK Radiologie, Rotes Kreuz 
Krankenhaus, St.-Pauli-Deich 24, 28199 Bremen
Die Veranstaltungen sind kostenfrei. (2 PKT)

Aktualisierungskurs im Strahlenschutz zum Erhalt 
der Fachkunde im Bereich Röntgendiagnostik 
Als Tageskurs:
Termin: 5. März 2016, 8.30 – 16.00 (8 Std.)
Kosten: 100,- Euro (8 PKT)
Ort: Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide

Als E-Learning-Kurs mit abschließendem Präsenzteil
Termin: 6. April 2016, 18.30 – 20.30 Uhr
Kosten: 120,- Euro (im Kammerbezirk Bremen Tätige), 
140,- Euro alle anderen (8 PKT)

Aktualisierungskurs im Strahlenschutz zum Erhalt 
der Fachkunde im Bereich Röntgendiagnostik,  
Nuklearmedizin und Strahlentherapie 
Termin: 5. März 2016, 8.30 - 19.00 Uhr (12 Std.)
Kosten: 135,- Euro (12 PKT)
Ort: Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide 

Einführungsseminar QEP – Qualität und  
Entwicklung in Praxen
Die Kassenärztlichen Vereinigungen und die KBV haben 
gemeinsam das System „QEP – Qualität und Entwicklung 
in Praxen“ erarbeitet, das speziell auf die Anforderungen in 
der ambulanten Versorgung zugeschnitten ist. 
Termine: 8.-9. April 2016, Freitag 17.00 – 20.45 Uhr, 
Samstag 9.00 – 18.00 Uhr
Kosten: 245,- / 160,- Euro (16 PKT) 

Refresher-Kurs Fachgebundene genetische  
Beratung (inklusive Wissenskontrolle) gem. GenDG
Das Gesetz über genetische Untersuchungen beim  
Menschen schreibt seit 2012 eine Qualifizierung zur fach-
gebundenen genetischen Beratung vor. Für eine Über-
gangszeit bis zum 10. Juli 2016 kann der Nachweis durch 

eine Wissenskontrolle erbracht werden. Ab dem 11. Juli 
2016 muss eine 72-stündige Qualifikationsmaßnahme 
besucht werden. Letztmalig bieten wir die Möglichkeit der 
Teilnahme an der entsprechenden Wissenskontrolle.
Termin: 15. April 2016, 14.00 – 19.00 Uhr
Kosten:  50,- Euro (6 PKT)  (nur Prüfung: 35,- Euro) 

Curriculum Transfusionsmedizin
Mit Verabschiedung der Richtlinie zur Blutgruppen- 
bestimmung und Bluttransfusion (Hämotherapie) wurde  
verpflichtend festgelegt, dass jedes Krankenhaus einen 
Transfusionsverantwortlichen benennen und in jeder Abtei-
lung, die Blutkomponenten und Plasmaderivate anwendet, 
ein Transfusionsbeauftragter bestellt werden muss.
Kursleitung: Dr. Katrin Dahse
Termin: 22.-23. April 2016, Freitag 9.00 bis Samstag 
17.45 Uhr
Kosten: 255,- Euro (16 PKT)

Curriculum Palliativmedizin: 40-Std.-Basiskurs
Der Kurs Palliativmedizin ist nach dem Curriculum der Bun-
desärztekammer aufgebaut und eine der Voraussetzungen 
für den Erwerb der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin.
Kursleitung: Dr. Hans-Joachim Willenbrink
Termin: 27. April bis 1. Mai 2016, 
jeweils 9.00 – 18.00 Uhr, Sonntag bis 14.30 Uhr
Kosten: 600,- Euro (40 PKT)

Curriculum Entwicklungs- und Sozialpädiatrie  
für die kinder- und jugendärztliche Praxis
Dieser Kurs beinhaltet den Theorieteil von 30 Stunden. Der 
zugehörige Praxisteil (10 Std.) ist nicht im Kurs enthalten.
Kursleitung: Dr. Burkhard Mehl
Termin: 20.-21. Mai und 3.-4. Juni 2016, 
Freitag 14.00 – 19.00 Uhr, Samstag 9.00 – 18.00 Uhr 
Kosten: 412,50- Euro (30 PKT )

Moderatorentraining
Kursleitung: Andreas Steenbock
Termin: 27.-28. Mai 2016, 
Freitag 17.00 – 21.00 Uhr, Samstag 9.00 – 18.00 Uhr,   
Kosten: 240,- Euro (17 PKT )

Betriebsmedizinische und sicherheitstechnische 
Aspekte in der Arztpraxis / Refresher
In Kooperation mit dem Zentrum für Qualitäts-
management im Gesundheitswesen 
Termin: 15. Juni 2016, 14.00 – 19.00 Uhr
Kosten: 195,- Euro (7 PKT)

Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, im Veranstaltungszentrum der Ärztekam-
mer Bremen in der Kurfürstenallee 130 statt. Bei allen Veranstaltungen ist eine vorherige schriftliche 
Anmeldung notwendig. Nähere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei der Akademie 
für Fortbildung, Tel.: 0421/3404-261/262; E-Mail: fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, Yvonne Länger).

mailto:fb%40aekhb.de?subject=
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Junges Hausärzteteam mit breitem Praxisspektrum, 
zentrumsnah, sucht neue/-n Kollegen/-in zur Anstellung ab 
sofort, spätestens zum 01.07.2016, bevorzugt in Teilzeit. Wir 

bieten flexible Arbeitszeiten und sehr gute Bezahlung. 
KV-Sitz vorhanden. Spätere Assoziation möglich. 

Tel. 0152/33 76 88 94

Welche ärztliche Psychotherapeutin/Psychotherapeut (TP) 
hat Lust, sich mit mir den Kassensitz für eine Praxis in 

Bremen-Vegesack zu teilen? 

CHIFFRE 1601011608

Alteingesessene, große Augenarztpraxis in Bremen, optimal 
strukturiert, großes Ärztehaus, kons., OCT, SLT, Flicker, YAG, 

NH-Laser etc., hoher P-Anteil, wirtschaftlich gut aufgestellt bei 
sehr guter „Work-Life-Balance“ sucht möglichst junge/-n 

Nachfolger/-in ohne Zeitdruck (in den nächsten 2-5 Jahren).

CHIFFRE 1601051718

Hausärztliche Praxis mit breitem Spektrum, gut organisiert 
und mit nettem Team sucht engagierten Allgemeinmediziner/-in 

zur Mitarbeit. Arbeitszeit flexibel nach Absprache, möglicher 
Einstieg, gute Bezahlung. 

Kontakt: Tel. 0160/97 30 41 08

Weiterbildungsassistent/-in Allgemeinmedizin
von Gemeinschaftspraxis im Bremer Osten mit breit aufgestell-
ter Diagnostik und nettem Team zum 1.4. gesucht, auch Teilzeit 

möglich. 2 Jahre Weiterbildungsermächtigung vorhanden, 
klinisch-internistische Erfahrung wünschenswert. 

Kontakt: internistische-hausarztpraxis@nord-com.net

Allgemeinmediziner/-in in Teil-/Vollzeit für kleine 
allgemeinmedizinische Praxis gesucht.

Kontakt: hausarztpraxis.bremen@gmail.com 

Praxisräume in Neu-Schwachhausen zu vermieten
Von privat: 94 qm mit 5 Räumen bisher als Arztpraxis genutzt, 
geeignet für physiotherapeutische, psychotherapeutische oder 

kleine ärztliche/betriebsärztliche oder naturheilkundliche Praxis. 

Weitere Info unter Tel. 0421/21 00 70

Job-Sharing-Partner/-in in Pädiatrie, ggf. WBA Allgemein-
pädiatrie, gesucht ab sofort. Neustadt / Schwachhausen.

Kontakt: Dr. Stier Tel. 0421/59 21 59

Nachfolger/-in Allgemeinmedizin
Für umsatzstarke, gut organisierte Hausarztpraxis mit 

nettem Team gesucht. 

E-Mail: hausaerztl.praxis-bremen@web.de

Suche ärztliche Teilzeitkraft oder Praxispartner/-in für 
etablierte privatärztliche Praxis mit Schwerpunkt Akupunktur, 

Sportmedizin, NHV, Schmerztherapie

Tel. 0172/430 33 70

Gut eingeführte Privatärztliche Praxis TCM/NHV in 
Bremen-Nord abzugeben.

CHIFFRE 1602050735

FA/FÄ für Anästhesiologie
in Bremen zur Festanstellung in Praxis dringend gesucht.

 Teil- oder Vollzeitbeschäftigung, Jobsharing möglich. Tätigkeit 
mit Klinikanbindung an einem festen Standort. Keine Anwesen-

heitsdienste. Übertarifliche Bezahlung. Interesse? 

Bewerbung an: m-o.zerbst@t-online.de 

http://www.aekhb.de
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